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10515 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

 

Bericht 
des Ausschusses für Familie und Jugend 

über den Beschluss des Nationalrates vom 11. Dezember 2020 betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Arbeitsverfassungsgesetz und das Post-
Betriebsverfassungsgesetz geändert werden 

Der vorliegende Beschluss des Nationalrates umfasst insbesondere folgende Maßnahmen: 
- Mit der Novelle soll im Arbeitsverfassungsgesetz der Begriff "Lehrlingsentschädigung" durch 

"Lehrlingseinkommen" ersetzt werden. 
- Das aktive Wahlalter zum Betriebsrat soll im Arbeitsverfassungsgesetz und im Post-

Betriebsverfassungsgesetz von 18 auf 16 Jahre gesenkt werden. 
Aus der gegenständlichen Maßnahme ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen auf den Bund, die 
Länder, die Gemeinden oder auf die Sozialversicherungsträger. 
Der Ausschuss für Familie und Jugend hat den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates in seiner 
Sitzung am 15. Dezember 2020 in Verhandlung genommen. 
Berichterstatter im Ausschuss war Bundesrat Bernhard Hirczy. 
Zum Berichterstatter für das Plenum wurde Bundesrat Bernhard Hirczy gewählt. 

Der Ausschuss für Familie und Jugend stellt nach Beratung der Vorlage am 15. Dezember 2020 mit 
Stimmeneinhelligkeit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben. 

Wien, 2020 12 15 

 Bernhard Hirczy Mag. Marlene Zeidler-Beck, MBA 
 Berichterstatter Vorsitzende 
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